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7 3 . Verordnung: Festsetzung eines Kontingentes für die Beschäftigung von Ausländern im Be-
reiche des Magistrates der Stadt Wien

7 4 . Verordnung: Festsetzung eines Kontingentes für die Beschäftigung von Ausländern im Be-
reich der Österreichischen Bundesbahnen

7 5 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 39 Pielachtal Straße im Bereich der
Gemeinde Kirchberg an der Pielach

7 6 . Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes
der B 45 Pulkautal Straße im Bereich der Gemeinden Pulkau und Zellerndorf

7 7 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 98 Millstätter Straße im Bereich der
Gemeinde Treffen

7 8 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 115 Eisen Straße im Bereich der
Gemeinde Altenmarkt bei Sankt Gallen

7 9 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 119 Greiner Straße im Bereich der
Gemeinde Pertenschlag-Melon

80. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 216 Weitental Straße sowie der
B 36 Zwettler Straße im Bereich der Gemeinde Pöggstall

8 1 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 217 Ottenschlager Straße im Bereich
der Gemeinde Mühldorf

7 3 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 17. Jänner 1978
über die Festsetzung eines Kontingentes für
die Beschäftigung von Ausländern im Be-

reiche des Magistrates der Stadt Wien

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Ausländerbe-
schäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, wird
verordnet:

§ 1. Für das Kalenderjahr 1978 wird für den
Bereich des Magistrates der Stadt Wien in Ent-
sprechung eines gemeinsamen Antrages der Ge-
meinde Wien und des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes, Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten, ein Kontingent in Höhe von insge-
samt 6 120 für die Beschäftigung von Ausländern
festgesetzt.

§ 2. Das Kontingent gemäß Abs. 1 wird auf
die einzelnen Verwendungsbereiche wie folgt auf-
geteilt:
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§ 3. Die Laufzeit des Kontingentes erstreckt
sich vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1978.

Weißenberg

74. Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 17. Jänner 1978 über
die Festsetzung eines Kontingentes für die
Beschäftigung von Ausländern im Bereich

der Österreichischen Bundesbahnen

Auf Grund des § 12 Abs. 2 des Ausländer-
beschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, wird
verordnet:

§ 1. Für das Kalenderjahr 1978 wird für Hilfs-
und angelernte Arbeiten im Gesamtbereich der
Österreichischen Bundesbahnen ein Kontingent
in Höhe von insgesamt 2 350 für die Beschäfti-
gung von Ausländern festgesetzt (Bundes-Einzel-
kontingent).

§ 2. (1) Das Bundes-Einzelkontingent wird
unter Festsetzung einer Bundesreserve auf die an-
geführten Bundesländer wie folgt aufgeteilt
(Landes-Einzelkontingente):

(2) Die Bundesreserve gemäß Abs. 1 wird nach
Bedarf zugunsten einzelner Bundesländer frei-
gegeben.

§ 3. Die Laufzeit des Kontingentes erstreckt
sich vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1978.

Weißenberg

75. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 23. Jänner 1978
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 39 Pielachtal Straße im Bereich

der Gemeinde Kirchberg an der Pielach

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 39
Pielachtal Straße wird im Bereich der Gemeinde
Kirchberg an der Pielach wie folgt bestimmt:

Die neue Straßentrasse beginnt bei km 25,440,
verläuft auf der bestehenden Mariazeller Straße
(Gemeindestraßenbezeichnung) bis km 25,500,
quert dann die Pielach und bindet bei km 25,579
wieder in die bestehende Trasse ein.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Niederösterreichischen Landes-
regierung sowie bei der Gemeinde Kirchberg an
der Pielach aufliegenden Planunterlage (Plan-
zeichen B 39/58-75; Maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
Straßenabschnitt von km 25,500 bis km 25,579
Anwendung. Die Grenzen des Bundesstraßenbau-
gebietes sind der aufliegenden Planunterlage zu
entnehmen.

Moser

76. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 19. Jänner 1978
betreffend die Auflassung eines für den
Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen
Abschnittes der B 45 Pulkautal Straße im Be-
reich der Gemeinden Pulkau und Zellerndorf

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975, wird ver-
ordnet:

Die Straßenteile der B 45 Pulkautal Straße
zwischen km 19,000 (alt) und km 22,353 (alt) =
Plan-km 22,036, welche durch die Umlegung auf
den fertiggestellten und dem Verkehr übergebe-
nen, mit Verordnung vom 3. April 1975, BGBl.
Nr. 230, in seinem Verlauf bestimmten Abschnitt
für den Durchzugsverkehr entbehrlich wurden,
werden als Bundesstraße aufgelassen.

Moser
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77. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 18. Jänner 1978
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 98 Millstätter Straße im Be-

reich der Gemeinde Treffen

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird
verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 98
Millstätter Straße wird im Bereich der Gemeinde
Treffen wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 37,15 (alt), führt sodann in gestreckterer
Linienführung unter Kreuzung der bestehenden
Trasse und bindet bei km 38,753 (alt)/Plan-
km 38,69 wieder in den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrasse
aus den beim Bundesministerium für Bauten
und Technik, beim Amt der Kärntner Landes-
regierung sowie bei der Gemeinde Treffen auf-
liegenden Planunterlagen (Katastermaß-
stab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

7 8 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 23. Jänner 1978
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 115 Eisen Straße im Bereich der

Gemeinde Altenmarkt bei Sankt Gallen

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 115
Eisen Straße wird im Bereich der Gemeinde
Altenmarkt bei Sankt Gallen wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 80,940, verläuft in südlicher Richtung,
schwenkt bei km 81,200 nach Osten, führt ent-
lang des rechten Ufers der Enns, wendet sich bei
km 83,300 nach Süden und endet bei km 85,060.
Hiebei wird im gesamten Abschnitt die alte
Trasse, die teilweise mitbenützt wird, durch Aus-
schaltung der vorhandenen Bögen korrigiert.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung
sowie bei der Gemeinde Altenmarkt bei Sankt
Gallen aufliegenden Planunterlage (Planzeichen
BO-115-33; Maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser

7 9 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 18. Jänner 1978 be-
treffend die Bestimmung des Straßenverlau-
fes der B 119 Greiner Straße im Bereich der

Gemeinde Pertenschlag-Melon

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird
verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 119
Greiner Straße wird im Bereich der Gemeinde
Pertenschlag-Melon wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 0,440, verläuft in gestreckter Linien-
führung, den bestehenden Straßenverlauf durch
Ausschaltung der vorhandenen Bögen korrigie-
rend, unter teilweiser Mitbenützung der bestehen-
den Straße und endet bei km 5,1.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Niederösterreichischen Lan-
desregierung sowie bei der Gemeinde Perten-
schlag-Melon aufliegenden Planunterlage (Plan-
zeichen B 119/44-74; Maßstab 1 : 2000) zu er-
sehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser

8 0 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 19. Jänner 1978
betreffend die Bestimmung des Straßenverlau-
fes der B 216 Weitental Straße sowie der B 36
Zwettler Straße im Bereich der Gemeinde

Pöggstall

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 216
Weitental Straße und der B 36 Zwettler Straße
wird im Bereich der Gemeinde Pöggstall wie folgt
bestimmt:
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Die neu herzustellende Straßentrasse der B 216
Weitental Straße beginnt bei km 18,500, verläuft
in westlicher Richtung, das verbaute Gebiet von
Würnsdorf im Süden umfahrend, und endet an
der Einbindung in die B 36 Zwettler Straße.

Die neu herzustellende Straßentrasse der B 36
Zwettler Straße beginnt bei km 24,720, verläuft
in östlicher Richtung unter teilweiser Mitbe-
nützung der alten Trasse, schwenkt nach Ein-
bindung der B 216 Weitental Straße in nörd-
liche Richtung, korrigiert den bestehenden Stra-
ßenverlauf durch Ausschaltung der vorhandenen
Bögen und bindet bei km 26,820 wieder in die
bestehende Trasse ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßentrassen
aus der beim Bundesministerium für Bauten und
Technik, beim Amt der Niederösterreichischen
Landesregierung sowie bei der Gemeinde Pögg-
stall aufliegenden Planunterlage (Planzeichen
B 216/36/122-74; Maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf die
vorangeführten Straßenabschnitte Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser

8 1 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 18. Jänner 1978
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 217 Ottenschlager Straße im

Bereich der Gemeinde Mühldorf

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 217
Ottenschlager Straße wird im Bereich der Ge-
meinde Mühldorf wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 5,9 und endet bei km 6,0.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Niederösterreichischen Landes-
regierung sowie bei der Gemeinde Mühldorf auf-
liegenden Planunterlage (Planzeichen B 217/44-
75; Maßstab 1 : 2000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser


